Vorladung / Aussage     (Stand: 01.11.98/M2)


[Literatur zum Polizeirecht BW (für andere Bundesländer auf Anfrage): Belz/Mußmann, Kommentar, Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 5. Auflage 1996; Wöhrle/Wolf, Kommentar, Polizeigesetz für Baden-Württemberg, 4. Auflage 1995, 148,00 DM; Würtenberger/Heckmann/Riggert, Lehrbuch, Polizeirecht in Baden-Württemberg, 3. Auflage 1997, 39,80 DM; Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts (für alle Bundesländer), 2. Auflage 1996, 226,00 DM; Literatur zum Strafprozeßrecht (bundeseinheitlich): Pfeiffer/Fischer, Kommentar, StPO, 1995, 118,00 DM; Kleinknecht/Meyer-Goßner, Kommentar, StPO, 43. Auflage 1997, 118,00 DM; Karlsruher Kommentar zur StPO, 4. Auflage 1999, ca. 428,00 DM; Ulrich Eisenberg, Spezialkommentar, Beweisrecht der StPO, 2. Auflage 1996, 188,00 DM]





Die Regelungen im Polizeirecht können je nach Bundesland abweichen, so daß bei anderen Bundesländern als Baden-Württemberg überprüft werden muß, inwieweit die Regelungen übereinstimmen. Bestimmungen der Strafprozeßordnung (StPO) gelten bundeseinheitlich.


 


Eine polizeiliche Vorladung kann man zur Gefahrenabwehr oder im Rahmen der Strafverfolgung (als Beschuldigter oder Zeuge) erhalten und zwar mündlich oder schriftlich; generell gilt folgendes:


 


1. Der Vorladung auf keinen Fall Folge leisten, ebenso bei "Erinnerungen" oder "2. Vorladung" usw.


2. Die freundliche Bitte, mitzuteilen ob man "verhindert" ist und den "Termin" nicht wahrnehmen kann, einfach ignorieren, auch nicht auf schriftliche Anfragen reagieren.


3. Unter bestimmten Umständen (Gefahr im Verzug und zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen) kann diese zwangsweise durchgesetzt werden, was allerdings (auch nach Androhung) eher selten geschieht, da dies i.d.R. einer richterlichen Anordnung bedarf. Deshalb: Nicht einschüchtern lassen und in Ruhe abwarten. Außerdem kann gegen die Durchführung   erkennungsdienstlicher Maßnahmen (§ 36 Polizeigesetz Baden-Württemberg) gerichtlich vorgegangen werden, hierfür braucht man jedoch erst einmal Zeit.


4. Polizeibeamte bedienen sich verschiedener "Tricks", um Beschuldigte redselig zu machen ("Wenn Sie unschuldig sind, dann können Sie ja eine Aussage machen" usw.) - das Einzige, was man gegenüber der Polizei (wenn diese zur Gefahrenabwehr tätig wird) sagen muß, sind: Name, Vorname, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit (§ 20 Abs. 1 PolG BW). Weitere Auskünfte brauchen und sollen  nicht gegeben werden, insbesondere sollte man den Beruf, vor allem  aber den Arbeitgeber u.ä. nicht nennen, da dies Möglichkeiten für Repressalien bietet. Der Beruf ist jedoch gemäß § 111 OWiG anzugeben, wenn die Befragung der Strafverfolgung dient, ebenso dann der Familienstand. Im Zweifel kann der Beamte um Auskunft gebeten werden, ob er zur Strafverfolgung oder Gefahrenabwehr tätig ist. Geringfügige Abweichungen in anderen Bundesländern sind möglich, ggf. sollte die Vorlage der betreffenden Gesetzesstelle verlangt werden, bevor über das vorstehende hinausgehende Auskünfte erteilt werden. Auch braucht nichts unterschrieben zu werden.





Einer staatsanwaltschaftlichen oder richterlichen Vorladung muß nachgekommen werden:


1. Ist man als Beschuldigter geladen, ist die Aussage vollständig zu verweigern. Dies ist sehr wichtig, da eine nur teilweise Aussageverweigerung vom Gericht nachteilig bewertet werden kann. Eine eventuelle Aussage sollte erst nach Rücksprache mit einem Anwalt erfolgen.


2. Ist man als Zeuge geladen, würde aber durch die Aussage sich selbst oder einen engen Verwandten einer Straftat bezichtigen, gilt das Auskunfts- bzw. Zeugnisverweigerungsrecht. Auf § 55 StPO gründet sich das Auskunftsverweigerungsrecht, in den §§ 52, 53 und 55 sind die Fälle, in denen das Zeugnisverweigerungsrecht greift, festgelegt. Nach § 56 StPO genügt die eidliche Versicherung des Zeugen um glaubhaft zu machen, daß ein Fall des Auskunfts- bzw.  Zeugnisverweigerungsrechtes vorliegt.





Zusammenfassung:


1. Der polizeilichen Vorladung nicht Folge leisten, bei Vorladung zur ED-Behandlung ev. gerichtlichen Rechtsschutz erwirken.


2. Bei Befragungen (z.B. nach richterlicher Vorladung, bei Kontrollen oder einem "Besuch" zu Hause oder am Arbeitsplatz durch Polizeibeamte) nur Angaben zur Person machen, keine Aussage.


3. Sich von den Polizeibeamten über sein Aussage- bzw. Zeugnisverweigerungsrecht belehren lassen, ggf. einen Anwalt verlangen.


4. Nichts unterschreiben, auch nicht, daß man keine Aussage macht.


5. Wichtig: Eine nur teilweise Aussageverweigerung kann gegen den Betreffenden verwendet werden, deshalb die Aussage immer vollständig verweigern!


6. Aussagen - wenn überhaupt - erst nach Rücksprache mit einem Anwalt machen.
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Abdruck und Vervielfältigung nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung. Zuwiderhandlungen werden verfolgt.





Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen gegeben, es wird aber keine rechtliche Gewähr übernommen.











